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Kurzfassung 

Die Technologie im Bereich elektronischer Verwaltung und Publikation von Informationen mit 
Raumbezug (Geodaten) hat sich in den letzten zehn Jahren insbesondere im Zusammenhang 
mit der wachsenden Bedeutung des Internets erheblich entwickelt. 

Vor diesem Hintergrund hat der Bund am 1. Juli 2008 das Geoinformationsgesetz (GeoIG, 
SR 510.62) in Kraft gesetzt. Die Umsetzung des Geoinformationsrechtes des Bundes ist das um-
fassendste E-Government-Projekt in der Schweiz. Dazu sind verschiedene Ausführungsbestim-
mungen auf kantonaler Stufe erforderlich. Im Zentrum des Regelungsbedarfs stehen die Zu-
ständigkeiten von Kanton und Einwohnergemeinden bzgl. Verwaltung und Abgabe der soge-
nannten Geobasisdaten. 

Geobasisdaten sind Geodaten, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, eines Kantons 
oder einer Einwohnergemeinde beruhen. Geobasisdaten sind also nur eine Teilmenge der Geo-
daten, mit denen die öffentliche Verwaltung tagtäglich arbeitet. Und nur die Geobasisdaten 
sind Gegenstand der vorliegenden Gesetzgebung. Der Bund hat per Verordnung einen Katalog 
von Geobasisdatensätzen festgelegt, die zwingend durch die zuständigen Datenherren auf dem 
Internet zugänglich gemacht werden müssen. Einer der wichtigsten Geobasisdatensätze betrifft 
die Daten der Nutzungsplanung der Einwohnergemeinden (Zonenpläne, Gestaltungspläne und 
Erschliessungspläne). Die Kantone können den Katalog des Bundes ergänzen. 

Da Geobasisdaten des Bundesrechts (insbesondere die Nutzungsplanung) sowohl in die Zustän-
digkeit des Kantons wie auch der Einwohnergemeinden fallen, reicht für die kantonalen Aus-
führungsbestimmungen die Form der Verordnung nicht. Die kantonalen Ausführungsbestim-
mungen umfassen nicht nur Geobasisdaten in kantonaler Zuständigkeit sondern auch solche in 
kommunaler Zuständigkeit. 

Der Regelungsbedarf der kantonalen Ausführungsbestimmungen zum GeoIG des Bundes be-
trifft zusammenfassend folgende Bereiche: 

– Konkretisierung des Geobasisdatenkatalogs nach Bundesrecht, d.h. wer ist im Kan-
ton die zuständige Stelle je Geobasisdatensatz? 

– Festlegung eines kantonalen Geobasisdatenkatalogs in Ergänzung zum Katalog des 
Bundes, d.h. welche Daten werden als kantonale Geobasisdaten bezeichnet und müs-
sen zugänglich gemacht werden? 

– Festlegung der Organisation, d.h. wer veröffentlicht welche Geobasisdaten und wo? 

– Festlegung Gebührenregelung, d.h. zu welchen Gebühren werden Geobasisdaten in 
kantonaler und kommunaler Zuständigkeit abgegeben? 

Das Gesetz regelt so die kantonale Geodateninfrastruktur (KGDI). 



4 

Der Gesetzesentwurf beinhaltet folgende zentrale Punkte: 

– Kantonaler Geobasisdatenkatalog soll jene Geobasisdaten enthalten die bereits 
heute in der bestehenden SO!GIS-Infrastruktur gepflegt werden: Der Geobasisdatenka-
talog nach Kantonsrecht soll sich so am aktuell vorhandenen Angebot orientieren. Im 
Unterschied zu anderen Kantonen verzichtet Solothurn auf einen umfassenden Kata-
log, der Geobasisdaten zu sämtlichen (noch nicht digital vorliegenden) raumbezoge-
nen Bestimmungen in kantonalen Gesetzen und Verordnungen enthält. 

In dem Sinne soll der Geobasisdatenkatalog des Bundes im Kanton Solothurn bloss mit 
wenigen, bereits existierenden digitalen Geodatensätzen des SO!GIS ergänzt werden. 
Dies sind Daten der kantonalen Verwaltung, aus deren Erhebung und Bewirtschaftung 
den Einwohnergemeinden kein unmittelbarer Aufwand entsteht. 

– Leitungskataster  (Leitungen): Die Bundesgesetzgebung zur Geoinformation be-
stimmt verschiedene Werkinformationen mit Katastereigenschaften als Geobasisdaten. 
Im kantonalen Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA, BGS 712.15) werden die 
Träger der öffentlichen und privaten Anlagen für Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung zur Führung eines Katasters verpflichtet, der laufend nachzuführen und dem 
Departement periodisch mitzuteilen ist (§ 111 GWBA). Entsprechende Ausführungsbe-
stimmungen wurden noch keine erlassen. Das kantonale GeoIG greift diese Pendenz 
auf.  

Im Rahmen der Vernehmlassung wurden von Seiten der Einwohnergemeinden grosse 
Vorbehalte gegenüber der Einführung eines obligatorischen, alle Leitungen umfassen-
den Katasters geäussert. Diesen Vorbehalten wurde Rechnung getragen, indem auf ein 
solches Obligatorium verzichtet wird. Jenen Einwohnergemeinden, welche einen um-
fassenden Kataster erstellen möchten, soll jedoch eine rechtliche Grundlage zur Verfü-
gung gestellt werden, mit welcher sie die Werkeigentümer zur Lieferung der aktuellen 
in vom Kanton vorgegebener Form aufbereiteten Daten weiterer Versorgungsleitun-
gen (insb. Gas, Fernwärme, Telekommunikation) verpflichten können. 

– Kommunale Nutzungsplandaten werden digitalisiert (unter Kostenbeteiligung des 
Kantons) und durch den Kanton verwaltet und zugänglich gemacht: Gemäss der kan-
tonalen Verordnung über den elektronischen Austausch von Zonendaten zwischen 
Einwohnergemeinden und Kanton vom 22. September 2009 (BGS 711.26) hat jede Ein-
wohnergemeinde ihren Zonenplan (Bauzonen und Gesamtplan) in digitaler Form dem 
Kanton einzureichen. Das kantonale GeoIG sieht nun vor, dass alle digitalen Nutzungs-
plandaten der Einwohnergemeinden durch den Kanton verwaltet und im Internet für 
die Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden. Selbstverständlich ist eine Kopie der Da-
ten auch bei den Gemeinden vor Ort verfügbar (analog zum heutigen System mit den 
Papierplänen). Diese Regelung erfolgt mit Blick auf eine Bestimmung des GeoIG des 
Bundes. Diese sieht für das Jahr 2020 die Einführung eines zentralen, pro Kanton ge-
führten Katasters vor, der Auskunft gibt über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schränkungen auf Grundstücken (ÖREB-Kataster). 

An den Kosten der Digitalisierung der Nutzungsplandaten soll sich der Kanton beteili-
gen. Eine entsprechende Vorlage zum Beschluss eines Verpflichtungskredites wird dem 
Kantonsrat unterbreitet. 

– Delegationsnorm ÖREB-Kataster: Zusätzlicher Regelungsbedarf besteht gemäss 
GeoIG des Bundes bezüglich der Einführung des Katasters der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster). Aufgrund der zahlreichen offenen Fragen 
bei der Umsetzung des ÖREBK, die im Rahmen der ersten Etappe der Einführung mit 
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den Pilotkantonen geklärt werden sollen, wird auf eine konkrete Regelung auf Stufe 
Gesetz im Kanton Solothurn verzichtet. Vorgesehen ist - wie in anderen Kantonen auch 
- eine Delegationsnorm, die dem Regierungsrat die Kompetenz für entsprechende Aus-
führungsvorschriften gibt. Diese sollen gestützt auf die Erfahrungen in den Pilotkanto-
nen erarbeitet werden. 

– Gebührenregelung: keine auf Stufe Kanton (Status quo), Freiheit bei Einwohnerge-
meinden: Der Bund setzt im GeoIG die Vorgabe, die Geobasisdaten zu “angemessenen 
Kosten” abzugeben. Der kantonale Gesetzesentwurf sieht folgende Grundsätze für die 
Erhebung von Gebühren für die Abgabe von Geobasisdaten vor: 

a. Die Nutzung sowie der Download der im kantonalen Geodienst erfassten Daten er-
folgt kostenlos. Bearbeitungsgebühren können erhoben werden. Diese Regelung ent-
spricht dem Status Quo. Zukünftig würde diese Regelung auch die Nutzungsplandaten 
der Einwohnergemeinden betreffen sowie die Abgabe von Daten des ÖREBK. 

b. Für die Abgabe von Geobasisdaten zwischen Kanton, Einwohnergemeinden und 
Werkeigentümern werden keine Gebühren erhoben. 

c. Die Einwohnergemeinden sind frei in der Gestaltung der Gebührenregelung ge-
genüber Dritten. Für die Abgabe der Leitungskatasterdaten durch die Einwohnerge-
meinden oder beauftragte Dritte sollen keine Vorgaben für die Gebührenregelung 
gemacht werden. Dies ermöglicht Privaten Handlungsspielraum in der Gestaltung der 
Geschäftsmodelle bzw. den Einwohnergemeinden eine Deckung des entstehenden Be-
arbeitungsaufwandes. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über das Geoinformationsgesetz 
(GeoIG). 

1. Ausgangslage 

1.1 Anlass für die Gesetzesvorlage 

Die Technologie im Bereich elektronischer Verwaltung und Publikation von Informationen mit 
Raumbezug (Geodaten) hat sich in den letzten zehn Jahren insbesondere im Zusammenhang 
mit der wachsenden Bedeutung des Internets erheblich entwickelt. 

Diese Entwicklung ermöglicht es den Gemeinwesen, ihre Entscheidungsprozesse, welche auf 
Geodaten beruhen, anders zu instrumentalisieren. Mit den Möglichkeiten des Internets kann 
der Zugang zu Geodaten sowohl für die Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger er-
heblich vereinfacht werden. Die neuen Möglichkeiten der technischen Ausgestaltung von Ver-
waltungsprozessen mit Bezug zu Geodaten können so wesentlich zur Transparenz des staatli-
chen Handelns beitragen. Auch hat sich der Umgang mit dem Internet in den letzten Jahren als 
zentrale Kulturtechnik unserer Gesellschaft etabliert, so dass es selbstverständlich ist, Verwal-
tungsprozesse, wo notwendig und sinnvoll, mit dieser Technologie zu unterstützen. 

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen technologischen Entwicklung hat der Bund am 
1. Juli 2008 das Geoinformationsgesetz (GeoIG, SR 510.62) in Kraft gesetzt. Das Gesetz hat den 
Zweck, „dass Geodaten über das Gebiet der Eidgenossenschaft den Behörden von Bund, Kanto-
nen und Einwohnergemeinden sowie der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Wissenschaft für 
eine breite Nutzung, nachhaltig, aktuell, rasch, einfach, in der erforderlichen Qualität und zu 
angemessenen Kosten zur Verfügung stehen.“1). 

Das Gesetz gilt insbesondere für Geobasisdaten des Bundesrechts2). Geobasisdaten sind Geoda-
ten, die auf einem rechtssetzenden Erlass beruhen. Der Bund bestimmt, dass die von ihm festge-
legten Geobasisdaten des Bundesrechts mittels sogenannten Geodiensten3) in elektronischer 
Form zugänglich gemacht werden4). 

Die Umsetzung des Geoinformationsrechts des Bundes ist das umfassendste E-Government-
Projekt in der Schweiz. Es bezieht sich nicht nur auf den Bund. Kantone und Einwohnergemein-
den sind wegen ihrer Herrschaft (Zuständigkeit) über Geobasisdaten nach Bundesrecht (z.B. 
Nutzungspläne) stark betroffen. 

Bisher regelte der Kanton den Umgang mit Geodaten im Rahmen einer Verwaltungsverordnung 
(GIS Verordnung5). Diese regelte den Umgang mit Geodaten innerhalb der Verwaltung und ent-
faltete keine Wirkung auf Einwohnergemeinden und Dritte. Die Geoinformationsgesetzgebung 
des Bundes verpflichtet den Kanton nun auch das Verhältnis zu Einwohnergemeinden und al-
lenfalls Dritten zu regeln, welche als Datenherren von Geobasisdaten nach Bundesrecht und al-
lenfalls nach kantonalem Recht in Erscheinung treten. 

 ________________  

1) Art. 1 GeoIG. 
2) Art. 2 Abs. 2 GeoIG. 
3) „Geodienste sind Webdienste mit Geodaten. Unter Webdiensten bzw. Webservices werden generell Dienstleistungen ver-

standen, die mit Hilfe der Internet-Technologie erbracht werden.“ (Botschaft zum Bundesgesetz über Geoinformation; 
Geoinformationsgesetz, GeoIG vom 6. September 2006, BBl 7846). 

4) Art. 13 GeoIG, Art. 22ff. GeoIV. 
5) Verordnung über geographische Daten und Informationssysteme in der Verwaltung des Kantons Solothurn (GIS Verord-

nung), BGS 212.473. 
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1.2 Ausgangslage im Kanton Solothurn 

Mit Blick auf das GeoIG des Bundes wurde im Rahmen einer Teilrevision des Einführungsgeset-
zes zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB, BGS 211.1; KRB 149/2008 vom 10. Dezember 2008) die Rege-
lungskompetenz im Bereich der geografischen Informationen analog zur amtlichen Vermessung 
an den Regierungsrat delegiert. Im Rahmen derselben Revision wurde auch der Erlass von Be-
stimmungen zum Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen an die Regie-
rung delegiert. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Botschaft zur Teilrevision des EG ZGB 
(RRB 2008/1659 vom 16. September 2008) lagen die Entwürfe der Verordnung über den Kataster 
der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV, SR 510.622.4) sowie der die Geo-
basisdaten des Bundes und die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen bezeichnende 
Anhang der Geoinformationsverordnung (GeoIV, SR 510.620) noch nicht vor. Eine abschliessen-
de Abschätzung des kantonalen Regelungsbedarfes war deshalb nicht möglich. 

Basierend auf der kantonalen GIS-Verordnung betreibt und unterhält das Amt für Geoinforma-
tion (AGI) eine GIS-Infrastruktur für die kantonale Verwaltung und die selbständigen kantona-
len Anstalten. Die GIS-Infrastruktur umfasst auch ein Web-Portal, mit welchem eine Vielzahl öf-
fentlicher Informationen mit Raumbezug der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

Alle publizierten Geobasisdaten unter kantonaler Herrschaft können kostenlos elektronisch be-
zogen werden. Meistgenutztes Angebot ist dabei der Download der Daten der amtlichen 
Vermessung. Die kostenlose Abgabe von kantonalen Rauminformationen stützt sich auf die 
§§ 250 Abs. 6 und 250bis Abs. 1 des EG ZGB. 

§ 9bis des Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 (PBG, BGS 711.1) sowie die Verord-
nung über den elektronischen Austausch von Zonendaten zwischen Einwohnergemeinden und 
Kanton vom 22. September 2009 (BGS 711.26) regeln heute den Austausch von Zonendaten zwi-
schen Kanton und Einwohnergemeinden. Werden Zonendaten zwischen Kanton und Einwoh-
nergemeinden ausgetauscht, bleiben diese in der Herrschaft des jeweils dafür zuständigen Ge-
meinwesens. 

Private Anbieter bieten für Geobasisdaten in kommunaler Herrschaft ähnliche Dienstleistungen 
an wie das Amt für Geoinformation. Neben kommunalen Informationen (z.B. Leitungskataster) 
werden auch die meisten auf dem kantonalen Web-Portal veröffentlichten Rauminformationen 
des Kantons mitpubliziert bzw. sind als Hintergrund oder Referenzdaten integraler Bestandteil 
des Informationsangebots. 

1.3 Überblick über die Geoinformationsgesetzgebung des Bundes 

1.3.1 Geodaten / Geobasisdaten 

Unter Geodaten werden digitale (computerlesbare Geodatensätze) und analoge (konventionelle 
Pläne, Ortsverzeichnisse, Listen) raumbezogene Daten verstanden. Geobasisdaten sind Geoda-
ten, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, eines Kantons oder einer Einwohnerge-
meinde basieren (Art. 3 GeoIG). Geobasisdaten sind also eine Teilmenge der Geodaten. Dem 
Geltungsbereich des GeoIG unterstehen alle Geobasisdaten des Bundesrechts, und zwar unab-
hängig davon, ob der Bund selbst, die Kantone oder eine Einwohnergemeinde für deren Erfas-
sung und Verwaltung zuständig sind (Bezug auf die Datenherrschaft, Art. 8 GeoIG). Zudem bil-
det das GeoIG die Grundlagen zur Festlegung verbindlicher Standards für die Erfassung, Model-
lierung, Verwaltung und den Austausch von Geobasisdaten des Bundesrechts (Art. 2 GeoIG). 
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Es gibt folgende Kategorien von Geobasisdaten: 

– Geobasisdaten des Bundesrechts stützen sich auf einen Rechtserlass des Bundes; die 
Datenherrschaft (Zuständigkeit) kann beim Bund, den Kantonen oder den 
Einwohnergemeinden liegen (in der Abbildung unten: Kategorien I, II und III). Diese 
Kategorien sind im GeoIG geregelt, das vorliegende kantonale GeoIG enthält dazu 
Ausführungsbestimmungen. 

– Geobasisdaten des kantonalen Rechts stützen sich auf einen kantonalen Rechtser-
lass; die Datenherrschaft kann beim Kanton oder den Einwohnergemeinden liegen 
(Kategorien IV und V). Diese Kategorien regelt das kantonale GeoIG. 

– Geobasisdaten des kommunalen Rechts stützen sich auf einen kommunalen Rechts-
erlass; die Datenherrschaft liegt bei der Einwohnergemeinde (Kategorie VI). Das 
kantonale Recht könnte den Umgang von Geobasisdaten in Kommunaler Herrschaft 
regeln. Auf eine Legiferierung im Bereich der Kategorie VI wird jedoch verzichtet. 

 

 Rechtsgrundlage: 

Bundesrecht 

Rechtsgrundlage: 

kantonales Recht 

Rechtsgrundlage: 

Kommunales Recht 

Zuständigkeit: 

Bund 

I 

(102) 

  

Zuständigkeit: 

Kanton 

II 

(74) 

IV 

(15) 

 

Zuständigkeit: 

Einwohner-
gemeinde 

III 

(1) 

V 

(0) 

VI 

( ) 

Das kantonale GeoIG enthält zu den Kategorien II und III Ausführungsbestimmungen zum 
GeoIG des Bundes, zu den Kategorien IV und V originäre Bestimmungen. In Klammern: Anzahl 
Datensätze des Entwurfes des Kantonalen Geobasisdatenkataloges. 

Zu den Geobasisdaten des Bundesrechts zählen die Daten der amtlichen Vermessung, die Nut-
zungszonen der Raumplanung, Naturschutzgebiete und -inventare, Grundwasserschutzzonen, 
kommunale Entwässerungspläne GEP, Waldabstandslinien usw.. Wer diese erfasst und verwal-
tet, ist damit noch nicht bestimmt.  

Von den rund 180 Geobasisdaten des Bundesrechts untersteht mehr als die Hälfte der Daten-
herrschaft der Kantone. Das heisst, die Kantone sind für das gesetzeskonforme Erfassen, Verwal-
ten und die Publikation verantwortlich. Für diese Datensätze gelten die vom GeoIG vorgegebe-
nen technischen und qualitativen Anforderungen an die Erfassung, Historisierung und den Zu-
gang. Im Anhang 1 der GeoIV werden die Geobasisdaten des Bundes abschliessend aufgeführt. 
Ihre rechtliche Grundlage sowie die für die Erfassung und Verwaltung zuständige Stelle werden 
ihnen dabei zugeordnet. Weitere Attribute wie die Zugangsberechtigungsstufe, die Angabe, ob 
ein Download-Dienst anzubieten ist, und die Zuweisung zum ÖREB-Kataster (vgl. dazu unten) 
ergänzen den Katalog. 

1.3.2 Die Nutzung von Geodaten 

Die im GeoIG vorgeschriebenen qualitativen und technischen Standards für die Erfassung, die 
Modellierung und den Austausch der Daten bezwecken ausdrücklich, „das noch ungenutzte Po-
tenzial der Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik besser 
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zu erschliessen“ (Botschaft zum GeoIG in: BBl 2006, S. 7818; vgl. auch den Zweckartikel des 
GeoIG). In Anlehnung an das Öffentlichkeitsprinzip enthält Artikel 10 GeoIG den Grundsatz, 
dass Geobasisdaten des Bundesrechts öffentlich zugänglich sind und von jeder Person genutzt 
werden können, sofern keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen (militäri-
scher oder polizeilicher Geheimnisschutz, Datenschutz usw.) entgegenstehen. Der Bundesrat 
wird ermächtigt, die Zugangsberechtigung zu den Daten näher zu regeln (Art. 12 GeoIG). Im 
Anhang der GeoIV weist er dementsprechend jedem Datensatz eine Zugangsberechtigungsstufe 
(A–C) zu. 

– A (öffentlich) bedeutet: Es besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zu den 
Daten. 

– B (vertraulich) bedeutet: Der Zugang zu den Daten wird nur im Einzelfall gewährt. 

– C (geheim) bedeutet: Es wird kein Zugang zu den Daten gewährt (vgl. im Einzelnen: 
Art. 21 ff. GeoIV). 

Gemäss Artikel 11 GeoIG kommt für alle Geobasisdaten des Bundesrechts, die Personendaten 
darstellen, das (materielle) Datenschutzgesetz des Bundes (DSG) zur Anwendung. Damit unter-
stehen alle diese Daten einer einheitlichen Datenschutzregelung, und zwar unabhängig davon, 
ob eine Behörde des Bundes, eines Kantons oder einer Einwohnergemeinde die Daten bearbei-
tet (BBl 2006, S. 7852). 

1.3.3 Die amtliche Vermessung (AV) 

Das GeoIG ist einerseits eine Rahmengesetzgebung für Geobasisdaten unterschiedlichster (eid-
genössischer) Rechtsprovenienz, es regelt daneben jedoch die Bereiche der Landesvermessung, 
der Landesgeologie und der amtlichen Vermessung materiell.  

Auf kantonaler Ebene wurden die im EG ZGB enthaltenden Ausführungsbestimmungen zur 
amtlichen Vermessung im Rahmen einer Revision der Verordnung über die amtliche Vermessung 
(VaV-SO, BGS 212.477.1) weiter spezifiziert (RRB Nr. 2012/2559 vom 18. Dezember 2012).  

Im Rahmen der Erarbeitung der VaV-SO wurde erkannt, dass § 250 Abs. 3 EG ZGB mit der Be-
stimmung, dass der Regierungsrat die Zuständigkeiten und Verfahren regeln kann, spezifiziert 
werden muss. So soll der Nachführungsgeometer oder die Nachführungsgeometerin auch in je-
nen seltenen Fällen, in welchem die amtliche Vermessung ausserhalb der laufenden Nachfüh-
rung mit Wirkung auf das Eigentum verändert wird, als Behörde wirken.  

Solche Fälle ergeben sich allenfalls mit der Einführung des vom Bund vorgeschriebenen neuen 
Koordinatensystems (Rahmenbezugswechsel). Diese Einführung kann dazu führen, dass bei der 
Berechnung der Parzellenflächen gegenüber heute Differenzen von einem Quadratmeter ent-
stehen. Der rechtsgenügliche Verkehr mit von solchen Fällen betroffenen Grundeigentümern 
und Grundeigentümerinnen soll Fachpersonen übertragen werden. Allfällige Einsprachen gegen 
ihre Entscheide soll das für die amtliche Vermessung zuständige Bau- und Justizdepartement 
behandeln. Die Ergänzung von § 250 Abs. 3 EG ZGB soll gleichzeitig mit dem vorliegenden 
GeoIG beschlossen werden. 

1.3.4 Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, ÖREBK 

Eine grundlegende Neuerung des GeoIG ist die Einführung eines gesamtschweizerischen Katas-
ters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, ÖREBK1). Der Kataster soll zuverlässig 

 _______________  

1) Art. 16 ff GeoIG. 
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Auskunft geben über nicht im Grundbuch angemerkte, wesentliche Nutzungseinschränkungen, 
welche auf öffentlichem Recht beruhen und räumliche Auswirkungen auf das Grundeigentum 
haben (Planungsbeschlüsse wie Nutzungspläne, Gewässerschutzzonen, Waldabstandslinien 
usw.). Der Kataster dient also dazu, Informationen zu öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schränkungen (wie Geometrie, Vorschriften, welche die Beschränkungen umschreiben, Hinweise 
auf gesetzliche Grundlagen) in einfacher, verbindlicher Form zugänglich zu machen.  

Der Kataster kann als öffentliches Publikationsorgan zum Einsatz kommen. 

Gemäss ÖREBKV sollen 17 Geobasisdatensätze in den Kataster aufgenommen werden. Davon 
sind für sieben Datensätze die Kantone zuständig. Die darunter fallende Nutzungspläne (inkl. 
Erschliessungspläne) sind dabei zentral. Mit diesem Instrument der Raumplanungsgesetzgebung 
wird - gerade im Kanton Solothurn - der allergrösste Teil der raumwirksamen Eigentumsbe-
schränkungen beschlossen. Dies in kantonaler oder kommunaler Zuständigkeit. Obschon als Ge-
obasisdaten des Bundesrechts bezeichnet, fallen die Nutzungsplandaten in die Herrschaft bzw. 
Zuständigkeit der Kantone oder der Einwohnergemeinden. 

Das GeoIG weist die Zuständigkeit für den Kataster den Kantonen zu (Art. 34 Abs. 2 Bst. b, 
Art. 39 GeoIG). Für den Aufbau des Katasters (nicht der Datenerhebung) sieht der Bund Beiträge 
vor. 

Zur Einführung des Katasters wird den Kantonen eine Frist bis am 1. Januar 2020 eingeräumt. 
Ab 2014 sollen Pilotkantone Praxis mit dem Betrieb eines ÖREBK sammeln. Der Kanton Solo-
thurn gehört nicht zu den Pilotkantonen. 

2. Grundzüge der Vorlage im Überblick 

2.1 Überblick zu den Regelungsinhalten 

Das Bundesrecht gibt einen Geobasisdatenkatalog des Bundesrechts vor, der durch die Kantone 
mit Geobasisdaten des kantonalen Rechts (und hypothetisch auch des kommunalen Rechts) indi-
viduell ergänzt werden kann. Die Daten dieses Katalogs müssen grundsätzlich veröffentlicht 
werden. Betroffene Datenherren sind der Bund, der Kanton, die Einwohnergemeinden und al-
lenfalls Dritte (Werkeigentümer; vgl. Kap. 2.2, Leitungskataster). 

Da Geobasisdaten des Bundesrechts (insbesondere die Nutzungsplanung) sowohl in die Zustän-
digkeiten des Kantons wie auch der Einwohnergemeinden fallen, reicht für die kantonalen Aus-
führungsbestimmungen die Form der Verordnung nicht. Die kantonalen Ausführungsbestim-
mungen umfassen nicht nur Geobasisdaten in kantonaler Zuständigkeit sondern auch solche in 
kommunaler Zuständigkeit. 

Der Regelungsbedarf der kantonalen Ausführungsbestimmungen zum GeoIG des Bundes be-
trifft zusammenfassend folgende Bereiche: 

– Konkretisierung des Geobasisdatenkatalog nach Bundesrecht, d.h. wer ist im Kan-
ton zuständige Stelle je Geobasisdatensatz? 

– Festlegung eines kantonalen Geobasisdatenkatalogs in Ergänzung zum Katalog des 
Bundes, d.h. welche Daten werden als kantonale Geobasisdaten bezeichnet und müs-
sen zugänglich gemacht werden? 

– Festlegung der Organisation, d.h. wer veröffentlicht welche Geobasisdaten und wo? 
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– Festlegung Gebührenregelung, d.h. zu welchen Gebühren werden Geobasisdaten in 
kantonaler und kommunaler Zuständigkeit abgegeben? 

Das Gesetz regelt also die zukünftige,  kantonale Geodateninfrastruktur (KGDI). 

Zusätzlicher Regelungsbedarf besteht bzgl. der Einführung des Katasters für die öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster). 

2.2 Option Digitaler Leitungskataster 

In einem (digitalen) Leitungskataster soll die geografische Lage von Leitungen für die Ver- und 
Entsorgung ersichtlich sein. Leitungskataster werden insbesondere zu folgenden Werkleitungen 
erstellt: 

– Wasser: Versorgung, Entwässerung 

– Telekommunikation 

– Energieversorgung: Fernwärme, Gas, Elektrizität. 

Im Rahmen von Planungs- und Bauvorhaben kann die einfache Verfügbarkeit von Katasterdaten 
ein grosses Bedürfnis sein. Dieses kann heute unter Umständen nur in beschränktem Mass be-
friedigt werden: 

– In der Regel besitzen die Werkeigentümer die Daten für ihre Leitungen zwar in di-
gitaler Form. Die Daten werden aber in unterschiedlichen Systemen erfasst und verwal-
tet. 

– Die Daten sind häufig nicht kompatibel mit andern Datensystemen und/oder er-
schwert bzw. gar nicht zugänglich. 

– Die Nutzung der Leitungsdaten durch private Bauherren, Einwohnergemeinden und 
Kanton ist erschwert / führt zu Mehraufwendungen. 

– Bei Datenerfassung oder bei Datenmigration ergeben sich für beauftragte Ingeni-
eure z.T. unerwünschte und kostspielige Umtriebe. 

Verschiedene Kantone haben im Zuge der Erarbeitung der Geoinformationsgesetzgebung die 
Vorschriften zur Führung von digitalen Leitungskatastern eingeführt.  

Im Rahmen der Vernehmlassung wurden von Seiten der Einwohnergemeinden grosse Vorbehal-
te gegenüber der Einführung eines obligatorischen, alle Leitungen umfassenden Katasters ge-
äussert. Diesen Vorbehalten wurde Rechnung getragen, indem auf ein solches Obligatorium 
verzichtet wird. Jenen Einwohnergemeinden, welche einen umfassenden Kataster erstellen 
möchten, soll jedoch eine rechtliche Grundlage zur Verfügung gestellt werden, mit welcher sie 
die Werkeigentümer zur Lieferung der aktuellen in vom Kanton vorgegebener Form aufbereite-
ten Daten weiterer Versorgungsleitungen (insb. Gas, Fernwärme, Telekommunikation) verpflich-
ten können. Die hierzu notwendige technische Norm (SIA 405) soll vom Regierungsrat auf dem 
Verordnungsweg beschlossen werden. Im Bereich Wasser, Abwasser stipuliert § 111 des Gesetzes 
über Wasser, Boden und Abfall (GWBA, BGS 712) bereits heute eine kantonal geregelte Katas-
terpflicht. Der Anhang der GeoIV bestimmt ausserdem verschiedene weitere Werkinformatio-
nen mit Katastereigenschaften als Geobasisdaten (elektrische Kabelleitungen, Übersichtsplan 
elektrischer Anlagen). 
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Auch mit den Bestimmungen über einen optionalen, vollständigen Leitungskataster werden Lei-
tungskatasterdaten zu Geobasisdaten nach kantonalem Recht. Sie befinden sich in der Regel in 
der Herrschaft der Einwohnergemeinden oder Dritter (Werke). Die Möglichkeit der Einwohner-
gemeinden von Werkeigentümern Leitungsinformationen einzufordern, bezieht sich nicht auf 
die Detailerschliessung einzelner Grundstücke (insb. Werkleitungen innerhalb von Industriean-
lagen). 

2.3 Kantonale Geobasisdatenkatalog 

Der kantonale Geobasisdatenkatalog, der die Geobasisdaten nach kantonalem Recht enthält, 
soll sich am aktuellen Angebot von SO!GIS orientieren. Für den Geobasisdatenkatalog soll die 
Regierung zuständig sein.  

Im Unterschied zu anderen Kantonen verzichtet Solothurn auf einen umfassenden Katalog der 
Bestimmungen in kantonalen Gesetzen und Verordnungen, welche Grundlage verortbarer amt-
licher Informationen (Geobasisdaten) sind. Die Regierung strebt somit keinen vollständigen kan-
tonalen Geobasisdatenkatalog an. Mit diesem Vorgehen soll der verwaltungsinterne Appetit 
nach Digitalisierung von weniger wichtigen Geobasisdaten gezügelt werden. 

In diesem Sinn soll der Geobasisdatenkatalog des Bundes im Kanton Solothurn nur mit wenigen, 
bereits existierenden Geobasisdaten der Abteilung SO!GIS ergänzt werden. Dies sind Daten der 
kantonalen Verwaltung, aus deren Erhebung und Bewirtschaftung den Einwohnergemeinden 
und Dritten kein unmittelbarer Aufwand entsteht. 

Die Beschreibung der Geobasisdaten, welche von der Abteilung SO!GIS gepflegt werden, ent-
spricht bereits heute weitgehend den Anforderungen, welche das Bundesrecht an einen kanto-
nalen Geobasisdatenkatalog stellt. 

Weitere Geobasisdaten nach kantonalem Recht in der Zuständigkeit der Einwohnergemeinden 
oder Geobasisdaten nach kommunalem Recht werden nicht in den kantonalen Geobasisdaten-
katalog aufgenommen. Es liegt in der alleinigen Zuständigkeit der Einwohnergemeinden, solche 
Geobasisdaten zu erfassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (z.B. Baumkataster, 
Parkplatzreglement u.a.). 

2.4 Organisation (kantonale Geodateninfrastruktur KGDI) 

2.4.1 Grundlagen 

Die kantonale Geodateninfrastruktur umfasst auch die sogenannten Geodienste, mit denen 
man auf die Geobasisdaten zugreifen, d.h. Daten visualisieren, downloaden oder sogar bearbei-
ten kann. Geodienste sind «vernetzbare (Internet)Anwendungen, welche die Nutzung von 
elektronischen Dienstleistungen im Bereich der Geodaten vereinfachen und Geodaten in struk-
turierter Form zugänglich machen» (Art. 3 Abs.1 Bst. j GeoIG des Bundes). 

2.4.2 Anforderungen gemäss GeoIG des Bundes 

Das GeoIG will den Zugang zu Geoinformationen erleichtern und zwar unabhängig davon, ob 
die Einwohnergemeinden, der Kanton oder der Bund für das Erheben, Nachführen und Verwal-
ten zuständig sind. Im Interesse einer möglichst breiten Verfügbarkeit regelt der Bund in seinem 
GeoIG, dass der Bundesrat die Geodienste von nationalem Interesse vorschreiben und die Publi-
kation für bestimmte Geobasisdaten des Bundesrechts im Internet verlangen kann. 

Ziel des GeoIG des Bundes ist gemäss Zweckartikel der rasche und einfache Bezug von Geodaten 
(Art. 1). Dies impliziert eine Infrastruktur mit möglichst wenigen Anlaufstellen für die potentiel-
len Kunden von Geodaten. Artikel 13 Absatz 5 GeoIG legt als Grundsatz fest, dass die jeweils für 
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einen Geobasisdatensatz zuständige Stelle verantwortlich ist für die Führung eines Geodienstes. 
Darin liegt ein gewisser Widerspruch zum Zweckartikel des GeoIG: im Extremfall könnte jedes 
kantonale oder eidgenössische Amt je einen Geodienst für die Geobasisdatensätze im jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich einrichten. Es würde eine unübersichtliche Vielzahl von Geodiensten re-
sultieren. Eine Bündelung der Geodienste auf möglichst wenige Portale ist im Sinne der Kun-
denfreundlichkeit anzustreben. 

Im Kanton Solothurn existiert mit der Internetplattform SO!GIS (www.sogis.ch) bereits ein sol-
ches Portal für die Geodaten der kantonalen Verwaltung. In einem bestimmten Teilbereich ist 
dies auch in der Bundesgesetzgebung der Fall: Artikel 16 GeoIG fordert nämlich für eigentümer-
verbindlichen Geodaten des öffentlichen Rechts, dass diese unabhängig von der jeweils hierfür 
zuständigen Stelle zentralisiert werden und als sogenannter ÖREB-Kataster über ein Portal ab-
rufbar sein sollen. 

Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe b GeoIG bestimmt, dass die Kantone zuständig sind für die Füh-
rung des ÖREBK als wohl wichtigsten Geodienst. Es ergibt Sinn, auch nicht rechtsbindende Ge-
obasisdaten in kantonaler Zuständigkeit mit denselben Geodiensten zugänglich zu machen. Auf 
kantonaler Ebene ist nun insbesondere zu regeln, wie mit nicht eigentümerverbindlichen Geo-
basidaten in kommunaler Zuständigkeit (nach bundes- oder kantonalem Recht) umzugehen ist. 

2.4.3 Geprüfte Varianten für eine KGDI im Kanton Solothurn 

Im Sinne des Zweckartikels des GeoIG (rascher und einfacher Bezug von Geodaten) wird eine 
Infrastruktur mit möglichst wenigen Anlaufstellen für die potentiellen Kunden von Geodaten 
favorisiert und eine Minimallösung ohne jegliche Zentralisierung deshalb ausgeschlossen. 

Wie erwähnt, besteht mit der Plattform SO!GIS bereits ein zentrales Geoportal mit den entspre-
chenden Geodiensten für die Daten der kantonalen Verwaltung. Der organisatorische Rege-
lungsbedarf ergibt sich neu aus dem Einbezug der Einwohnergemeinden. Diese verfügen über 
die Datenherrschaft der kommunalen Nutzungsplandaten (Zonenplan, Erschliessungs- und Ge-
staltungspläne) und allenfalls Leitungskatasterdaten. Die Nutzungsplandaten sind im Geobasis-
datum „kantonale und kommunale Nutzungsplanung“ zusammengefasst (Klasse III gemäss Ab-
bildung 1.3.1: Rechtsgrundlage Bundesrecht, Zuständigkeit Einwohnergemeinde). 

Für die kantonale Geodateninfrastruktur sind Varianten mit unterschiedlichem Zentralisierungs-
grad denkbar. Eine minimale Zentralisierung besteht darin, dass alle Daten in kantonaler Herr-
schaft an einem Portal zu finden sind und alle Daten in kommunaler Herrschaft pro Einwohner-
gemeinde zugänglich sind. Die Maximalvariante geht von einem einzigen Portal für den ganzen 
Kanton aus, auch Mischvarianten sind denkbar. De facto gibt der ÖREB-Kataster die Minimalva-
riante vor: er umfasst 17 Datensätze (vgl. Erläuterungen zu den Begriffsbestimmungen Kap. 5, 
§17). 

Abgesehen von der reinen Organisation bestehen auch betriebsseitig Varianten. Die kantonale 
Verwaltung bzw. die Einwohnergemeinden können Private mit dem Betrieb der Geodienste 
bzw. des Geoportals für die Daten in ihrer Zuständigkeit beauftragen.  

Die Zusammenarbeit mit Privaten für den Betrieb der kantonalen Geodateninfrastruktur wurde 
geprüft und verworfen. Eine Lösung dieses Typs hat der Kanton St. Gallen gewählt. Gemäss den 
gemachten Erfahrungen zeichnet sich ab, dass eine solche Lösung in der Praxis nicht befriedi-
gend funktioniert. Der Grund ist, dass die Verwaltung für die tägliche Arbeit und die Bewirt-
schaftung ihrer Geschäftsprozesse auf einen umfassenden und raschen Datenzugriff angewiesen 
ist. Dies kann mit einer externen Lösung offenbar nicht in genügendem Mass gewährleistet 
werden. 
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Für die meisten Einwohnergemeinden ist die Zusammenarbeit mit privaten Anbietern hingegen 
die einzige Wahl, da der Betrieb der erforderlichen Geodateninfrastrukturen bzw. Geodiensten 
zu aufwändig ist. Eine weitere Variante ist die Zusammenarbeit mit dem Kanton und die Nut-
zung der dort bereits vorhandenen Infrastruktur.  

2.4.4 Vorgeschlagene Lösung 

Der Kanton sorgt wie heute für die Erstellung, Bewirtschaftung und Archivierung von Geobasis-
daten in kantonaler Zuständigkeit und betreibt ein Geoportal mit den entsprechenden Geo-
diensten (SO!GIS). 

Neu soll der Kanton auch für die Datenhaltung, Datenabgabe und Archivierung der kommuna-
len Nutzungspläne zuständig sein. Die Nachführung liegt unverändert in der Verantwortung der 
Einwohnergemeinde als Datenherrin. Diese Regelung erfolgt im Hinblick auf die organisatori-
schen Anforderungen des ÖREB-Katasters, der wohl - unabhängig von den Erfahrungen der 
ÖREBK-Pilotkantonen - in die Zuständigkeit des Kantons geführt und insbesondere die Daten 
der kommunalen Nutzungsplanung beinhalten wird. Diese Lösung entspricht weitgehend der 
aktuellen „papierenen“ Lösung. Bereits heute pflegt das Amt für Raumplanung das aktuellste 
und umfassendste Archiv kommunaler und kantonaler Nutzungsplanungen des Kantons. Analog 
zum heutigen System mit den Papierplänen ist eine Kopie der Daten auch bei den Gemeinden 
vor Ort verfügbar. 

Die Einwohnergemeinden stellen die Publikation und Abgabe der übrigen Geobasisdaten in ih-
rem Zuständigkeitsbereich technisch und organisatorisch sicher. Die technische Publikation und 
Abgabe der Daten kann dabei durch die Einwohnergemeinde selbst, durch den Kanton oder 
durch private Anbieter erfolgen. 

2.5 Gebührenregelung 

2.5.1 Ausgangslage 

Der Bund setzt im GeoIG die Vorgabe, die Daten zu “angemessenen Kosten” abzugeben (Art. 1 
GeoIG). 

Für den Zugang und die Nutzung, das heisst für die Geobasisdaten selbst und die Geodienste, 
welche die Nutzung ermöglichen, können Gebühren erhoben werden. Der Bundesrat regelt die 
Gebühren für die Geobasisdaten und Geodienste des Bundes. Die Kantone können ihrerseits die 
Gebühren für die Geobasisdaten und Geodienste der Kantone regeln. 

Die Tarifierungs- und Vertriebsstrategie des Bundes im Bereich der Geodaten sieht gemäss Um-
setzungskonzept zur Strategie für Geoinformation beim Bund vor, dass der Bezug von Geoba-
sisdaten entweder zu Grenzkosten oder kostenlos erfolgen kann. Auf Bundesebene stehen der 
Umsetzung dieser Strategie die Auflagen der Schuldenbremse entgegen. Der Bundesrat verlangt 
gegenwärtig eine haushaltsneutrale Umsetzung. 

Basierend auf der Verordnung über geographische Daten- und Informationssysteme in der Ver-
waltung des Kantons Solothurn vom 19. November 2002 (GIS Verordnung, BGS 212.473) betreibt 
und unterhält das Amt für Geoinformation (AGI) eine GIS-Infrastruktur für die kantonale Ver-
waltung und die selbständigen kantonalen Anstalten. Die GIS Infrastruktur umfasst auch ein 
Web-Portal, mit welchem eine Vielzahl öffentlicher Informationen mit Raumbezug der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wird. 

Eine Vielzahl Geobasisdaten in kantonaler Herrschaft kann dort kostenlos bezogen werden. 
Meistgenutztes Angebot ist dabei der Download der Daten der amtlichen Vermessung. Die kos-
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tenlose Abgabe von kantonalen Rauminformationen stützt sich heute auf die §§ 250 Absatz 6 
und 250bis Absatz 1 des EG ZGB. 

Private Anbieter bieten für Geobasisdaten in kommunaler Herrschaft im Auftrag von Einwoh-
nergemeinden ähnliche Dienstleistungen an wie das Amt für Geoinformation. Neben kommuna-
len Informationen (z.B. Leitungskataster) werden auch die meisten auf dem kantonalen Web-
Portal veröffentlichten Rauminformationen des Kantons mitpubliziert. Die Gebührenregelung 
variiert: kleine Planausschnitte stehen in der Regel gratis als Download zur Verfügung; für die 
Abgabe grösserer Planausschnitte oder bearbeitbarer Datenfiles (CAD) wird durch die Ingeni-
eurfirma, welche die Pläne erstellt hat, in der Regel ein Entgelt verlangt (Grössenordnung 
150 Franken). 

Die Nachbarkantone von Solothurn haben folgende Gebührenregelungen festgelegt: 

– AG, BL: Die überwiegende Mehrheit der Geodaten ist frei zugänglich und kann kos-
tenlos heruntergeladen werden. Es besteht beim Bezug von Geodaten eine Gebühren-
pflicht im Sinne von Bearbeitungs- und Vertriebsgebühren in den durch die Gesetzge-
bung geregelten Fällen. 

– BE, JU: Grundsätzlich werden nur die Bearbeitungsgebühren verrechnet. Sie betra-
gen z.B. im Kanton Bern für das erste Geoprodukt 135 Franken und für alle weiteren 
Geoprodukte derselben Lieferung 60 Franken. 

2.5.2 Vorgeschlagene Lösung 

Basierend auf der vorgeschlagenen Organisation der Kantonalen Geodateninfrastruktur, die 
von einer Aufgabenteilung zwischen Kanton und Einwohnergemeinden ausgeht, werden fol-
gende Grundsätze für die Erhebung von Gebühren für die Abgabe von Geobasisdaten festge-
legt: 

– Die Nutzung sowie der Download der im kantonalen Geodienst erfassten und frei 
zugänglichen Daten erfolgt kostenlos. Bearbeitungsgebühren können erhoben wer-
den. Diese Regelung entspricht dem Status Quo. Zukünftig würde diese Regelung auch 
die Nutzungsplandaten der Einwohnergemeinden betreffen sowie die Abgabe von Da-
ten des ÖREBK. 

– Für die Abgabe von Geobasisdaten zwischen Kanton, Einwohnergemeinden und 
Werkeigentümern sollen keine Gebühren erhoben werden. 

– Die Einwohnergemeinden sind frei in der Gestaltung der Gebührenregelung ge-
genüber Dritten. Für die Abgabe der Leitungskatasterdaten durch die Einwohnerge-
meinden oder beauftragte Dritte sollen keine Vorgaben für die Gebührenregelung 
gemacht werden. Dies eröffnet Privaten Handlungsspielraum bei der Gestaltung der 
Geschäftsmodelle bzw. den Einwohnergemeinden eine Deckung des entstehenden Be-
arbeitungsaufwandes. 

2.6 Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, ÖREBK 

Das GeoIG gibt vor, dass jeder Kanton einen Geodienst für alle öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen, bezogen auf einen bestimmten Raum, bereitstellt (vgl. Kapitel 2.4.2). 

Zahlreiche Fragen bei der Umsetzung des ÖREBK (Schnittstellen, Stellenwert der Beglaubigung 
des Auszugs) sind noch offen. Sie sollen im Rahmen der ersten Etappe der Einführung mit den 
Pilotkantonen geklärt werden. Deshalb soll auf eine konkrete Regelung auf Stufe Gesetz im 
Kanton Solothurn verzichtet werden. Vorgesehen ist - wie in anderen Kantonen auch - eine De-
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legationsnorm, die dem Regierungsrat die Kompetenz für entsprechende Ausführungsvorschrif-
ten gibt. Diese sollen gestützt auf die Erfahrungen in den Pilotkantonen erarbeitet werden. 

Vorläufige Eckwerte für die Umsetzung sind die Folgenden: 

– Als katasterführende Stelle ist das Amt für Geoinformation vorgesehen, das die ent-
sprechenden Daten im Rahmen der vorgesehenen Kantonalen Geodateninfrastruktur 
verwaltet. 

– Als Ausgabestellen sollen die Amtschreibereien bezeichnet werden. Sie verwalten 
bereits heute die öffentlich- und privatrechtlichen Anmerkungen im Grundbuch, die 
nicht im ÖREBK festgehalten werden und geben darüber Auskunft. 

– Die Kantone können vorschreiben, dass dem Kataster für bestimmte öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkungen die Funktion als amtliches Publikationsorgan zu-
kommt (Art. 16 ÖREKV). Es ist zu prüfen, ob der Regierungsrat den ÖREBK als Publika-
tionsorgan bezeichnen soll. 

2.7 Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 

Der Entwurf des GeoIG des Kantons Solothurn stiess in der öffentlichen Vernehmlassung vom 
29. Oktober 2012 bis am 1. Februar 2013 auf grundsätzliche Zustimmung.  

Allgemein begrüsst wurde der pragmatische Umgang mit der Vielfalt möglicher Geobasisdaten. 
Es wurde erkannt, dass mit einem umfassenden kantonalen Geobasisdatenkatalog der Appetit 
nach Digitalisierung von Geobasisdaten über das ökonomisch erträgliche Mass steigen könnte. 

Insbesondere wurden von Seiten des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden und des 
Verbandes der Gemeindebeamten grosse Vorbehalte gegenüber der Einführung eines obligato-
rischen, alle Leitungen umfassenden Katasters geäussert. Diesen Vorbehalten wurde Rechnung 
getragen (siehe oben). Gegen die zentrale Haltung und Publikation der Nutzungsplandaten äus-
serte einzig die kantonale Sektion der Vereinigung beratender Ingenieure (usic) Vorbehalte.  

Bemängelt wurde von der FDP.Die Liberalen Kanton Solothurn die Ausführungen über die Kos-
tenfolgen des Gesetzesentwurfes. Dieser Einwand ist in der vorliegenden Fassung der Botschaft 
zum GeoIG berücksichtigt (Kap. 4.1.). 

Verschiedene Eingaben führten zur gesetzestechnischen und redaktionellen Verbesserung der 
Vorlage und so zum besseren Verständnis der zugegebenermassen schwer zugänglichen Mate-
rie. 

3. Verhältnis zur Planung  

Die Umsetzung des Geoinformationsrechts des Bundes ist im Integrierten Aufgaben- und Fi-
nanzplan (IAFP) 2013 – 2016 als Massnahme 2948 enthalten (RRB 2012/932 vom 8. Mai 2012). 
Auch die jährlichen Kosten von  rund 300‘000 Franken zur Subventionierung der mit der Umset-
zung des Geoinformationsrechts in Zusammenhang stehenden Digitalisierung der kommunalen 
Nutzungspläne, für welche dem Kantonsrat ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 2,1 Mio. 
Franken beantragt wird, sind im IAFP 2013 – 2016 als Investitionen des Amtes für Geoinformati-
on enthalten. 
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4. Auswirkungen  

Personelle und finanzielle Konsequenzen für den Kanton 

Die technologische Entwicklung im IT – Bereich hat längst in der Verwaltung Einzug gehalten 
und ist heute nicht mehr wegzudenken. Teil dieser Entwicklung ist der zunehmende Einsatz von 
Geographischen Informationssystemen (GIS) zur Informationsbeschaffung der Verwaltung aber 
auch zur Veröffentlichung von raumbezogenen Vorschriften (Nutzungspläne) oder anderen 
amtlichen Informationen (Grundwasserkarten, Gefahrenhinweiskarten etc.).  

Damit die unterschiedlichen Informationen bezogen auf einen bestimmten Kartenausschnitt 
wahlweise oder gar gleichzeitig sichtbar gemacht werden können, muss ihre technische Aufar-
beitung genormt werden. Diese Normierung ist mit Kosten verbunden. Der Nutzen des GIS-
Einsatzes liegt in der vielfältigen Verwendung einmal aufbereiteter Informationen. Die Normie-
rung digitaler geografischer Informationen ermöglicht die rasche und zuverlässige Informati-
onsbeschaffung auf dem Internet.  

Der Kanton Solothurn verfügt bereits heute mit SO!GIS über eine technisch gute und nicht zu-
letzt wegen dem Einsatz von lizenzfreier open-source Software äusserst kostengünstige GIS-
Infrastruktur. Das Amt für Geoinformation muss aufgrund dieses Gesetzesentwurfes weder 
technisch noch personell aufgerüstet werden. 

Die Verpflichtung der Gemeinden, ihre Nutzungspläne in einer von der Regierung bezeichneten 
Norm dem Kanton abzuliefern ist nicht neu. Sie besteht bereits seit 2009, als die Regierung die 
Verordnung über den elektronischen Austausch von Zonendaten zwischen Gemeinden und Kan-
ton beschloss (RRB Nr. 2009/1735 vom 22. September 2009). 

Eine Mitfinanzierung der kommunalen Zonenpläne durch den Kanton ist aus folgenden Grün-
den gerechtfertigt: 

a. Der Kanton ist für ein einheitliches Datenmodell verantwortlich. 

b. Er stellt sicher, dass die Daten in der richtigen Form und zeitgerecht (bis zur Einfüh-
rung des ÖREB-Katasters ab 2020) vorliegen. 

c. Kanton und Gemeinden stehen in Zukunft jederzeit aktuelle Zonendaten für ihre 
eigenen Zwecke zur Verfügung. 

Ein gewisser Mehraufwand ist für die Verifikation elektronischer Pläne gegenüber der heutigen 
Prüfung von Planwerken in Papierform verbunden. Die präzise digitale Form bedingt eine ein-
gehende formelle Prüfung des eingereichten Nutzungsplanes, bevor er – nach der Genehmi-
gung durch die Regierung - im Internet publiziert werden kann.  

Das Amt für Raumplanung schätzt den zeitlich befristeten zusätzlichen Personalaufwand zur 
Prüfung der digitalen Zonendaten auf 20 Stellenprozente. Dieser Aufwand sollte mittelfristig 
aufgrund des Wegfalls der Betreuung des bisherigen Planarchivs wegfallen. 

Abgesehen davon, dass es im Zeitalter der elektronischen interaktiven Karten und E-
Government keinen Sinn machen würde, das Rad der Entwicklung zurückzudrehen, ist der Kan-
ton in der Zwischenzeit auch vom Bund verpflichtet, die Nutzungspläne in schweizweit einheitli-
chen Datenmodellen elektronisch zugänglich zu machen.  
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Die damit verbundenen Ausgaben sind demnach gemäss § 55 Abs. 1 Bst. a und b des Gesetzes 
über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G, BGS 115.1) als gebunden zu qualifi-
zieren.  

4.1.1 Datentransformation 

Bei der Umsetzung des Geoinformationsrechts fallen wesentliche Kosten beim Überführen von 
bestehenden digitalen (oder analogen) Daten in die Struktur der neuen Geodatenmodelle an. 
Diese Überführung wird sich über mehrere Jahre erstrecken und betrifft in erster Linie die Nut-
zungspläne. Gemäss Vorgaben des Bundes müssen diese Arbeiten, welche mit Kosten in der Hö-
he von rund 5,25 Mio. Franken verbunden sind, im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Diese Arbeiten 
der Einwohnergemeinden sollen mit 40 % der Kosten unterstützt werden. Ein entsprechender 
Verpflichtungskredit wird dem Kantonsrat, gemeinsam mit dieser Vorlage, zum Beschluss unter-
breitet. 

4.1.2 Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 

Bezügliche der Kostenfolgen des vom Bundesrecht ab 2020 vorgeschriebenen Katasters der öf-
fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen hat sich der Regierungsrat bereits anlässlich sei-
ner Stellungnahme zum Entwurf des Geoinformationsgesetzes des Bundes am 16. November 
2005 äusserst kritisch geäussert. Die damals schon offene Frage nach dem mit der Einrichtung 
und Führung des Katasters entstehenden Aufwandes bleibt auch nach den etwas fortgeschritte-
nen Projektarbeiten in Pilotkantonen unbeantwortet. Immerhin wird sich der Bund am Aufbau 
und Betrieb des Katasters beteiligen. 

4.2 Folgen für die Einwohnergemeinden und Dritte 

Mit der Umsetzung des Geoinformationsgesetzes des Bundes auf kantonaler Ebene soll der 
elektronische Austausch von Zonendaten zwischen Einwohnergemeinden und Kanton auf alle 
Nutzungspläne ausgeweitet werden (keine Beschränkung auf Bauzonen und Gesamtplan). Auch 
soll das Prinzip der kostenlosen Abgabe der Nutzungsplandaten nicht bloss zwischen Kanton 
und Einwohnergemeinden, sondern für alle gelten.  

Für die elektronische Aufbewahrung und Abgabe der Nutzungsplandaten soll der Kanton zu-
ständig sein (§ 12 GeoIG). Selbstverständlich sind die Gemeinden wie heute frei, die Nutzungs-
pläne weiterhin auch selber abzugeben. Es ist vorgesehen, die Einwohnergemeinden bei der Di-
gitalisierung der Nutzungspläne nach den Vorgaben des Bundes mit einem Beitrag von 40 % 
der Kosten zu unterstützen. 

Die Bestimmungen über den Leitungskataster sind für die Einwohnergemeinden mit keinen 
zwingenden Mehrkosten verbunden. 

4.3 Wirtschaftlichkeit 

Den Kosten, welche die Geoinformationsgesetzgebung verursacht, stehen volkswirtschaftliche 
Nutzen gegenüber auf die bereits oben eingegangen wurde. Diese sind nicht leicht zu quantifi-
zieren, liegen jedoch auf der Hand: 

– Die bessere Dokumentation erleichtert die Entscheidfindung in Politik und Wirt-
schaft; 

– besserer Zugang zu den mit hohem Aufwand der öffentlichen Hand erhobenen und 
verwalteten Daten; 

– Mehrfachnutzung der gleichen Daten in verschiedensten Anwendungen; 
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– tiefere Kosten beim Datenbezug (wesentlich weniger Schnittstellenprobleme, klare 
Bezugsquellen); 

– Werterhaltung und Qualitätssicherung der Daten. 

5. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen gemäss Artikel 3 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Geoinformation 
vom 5. Oktober 2007 und Artikel 2 der Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation gel-
ten analog. Auf einen Hinweis-Paragraphen wird verzichtet. 

§ 1 Gegenstand 

Das Gesetz enthält einerseits die kantonalen Ausführungsbestimmungen zum GeoIG des Bundes 
(z.B. ÖREB-Kataster, zu den Gebühren). Anderseits enthält es zu den in § 3 Absatz 1 genannten 
Datenkategorien originäres Recht. Schliesslich bildet es die gesetzliche Grundlage für die optio-
nale Einführung eines kommunalen digitalen Leitungskatasters (§ 11). 

Nicht Gegenstand des Gesetzes sind Bestimmungen zur amtlichen Vermessung. Diese wird im 
Einführungsgesetz zum ZGB § 250 geregelt; eine Revision der kantonalen Verordnung über die 
amtliche Vermessung (VaV-SO, BGS 212.477.1) wurde von der Regierung mit RRB Nr. 2012/2559 
vom 18. Dezember 2012 beschlossen. 

§ 2 Zweck 

Geoinformationen bilden in der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft die Grundlage 
für behördliche Planungen, Massnahmen und Entscheidungen aller Art. Sie dienen zudem der 
Bevölkerung, der Wirtschaft und der Wissenschaft bei der Planung von Vorhaben und beim Ab-
schluss von Rechtsgeschäften. Übereinstimmend mit dem GeoIG des Bundes ist das kantonale 
GeoIG darauf ausgerichtet, das Potenzial der Geodaten bestmöglich zu nutzen. 

2. Grundsätze 

2.1 Erheben, Nachführen und Verwalten 

§ 3 Geobasisdatenkatalog 

Das GeoIG des Bundes regelt die Geobasisdaten des Bundesrechts abschliessend. Das kantonale 
GeoIG bildet die Rechtsgrundlage für Geobasisdaten, die sich auf kantonales Recht stützen. 

Der Geobasisdatenkatalog nach Kantonsrecht orientiert sich am aktuellen Angebot. Es wird so-
mit auf einen umfassenden Katalog verzichtet, der Geobasisdaten zu allen Bestimmungen in 
kantonalen Gesetzen und Verordnungen enthält, welche Grundlagen verortbarer amtlicher In-
formationen sind. 

Insbesondere Geodaten nach kommunalem Recht werden nicht in den kantonalen Geobasisda-
tenkatalog aufgenommen. Die Einwohnergemeinden sind frei, solche Geobasisdaten zu erfas-
sen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (z.B. Baumkataster, Parkplatzinventar u.a.). 

Der kantonale Geobasisdatenkatalog wird erweitert, wenn aufgrund eines aktuellen Bedürfnis-
ses noch Geobasisdaten neu elektronisch erhoben und bewirtschaftet werden sollen. Basis kann 
ein bestehender oder ein neu eingeführter Rechtserlass sein. Der Entscheid über die Aufnahme 
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in den Katalog liegt bei der Regierung. Dieser Entscheid kann mit dem Vergabe- bzw. Finanzbe-
schluss für ein damit verbundenes IT-Projekt zusammenfallen. 

Nach Prüfung des Rechtsbestands ist nicht davon auszugehen, dass es bestehende Erlasse gibt, 
aus denen sich Geobasisdaten ableiten lassen, die seitens der Einwohnergemeinden zu Erhe-
bungsaufwand führen würden. 

Im Interesse einer bestmöglichen Harmonisierung und um die nachhaltige Verwendbarkeit und 
Austauschbarkeit der Geobasisdaten nach kantonalem Recht zu gewährleisten, müssen Vor-
schriften zu den wesentlichen Eigenschaften (Referenzsystem, Datenmodell, Detaillierungsgrad 
usw.) erlassen werden. Diese sehr technischen Bestimmungen sollen auf Verordnungsstufe durch 
den Regierungsrat erfolgen. 

§ 4 Geometadaten 

Die Regelung erfolgt analog zu den Bestimmungen des Bundes für die Geobasisdaten nach 
Bundesrecht. 

§ 5 Zuständigkeit 

Die Bestimmung entspricht Artikel 8 Absatz 1 GeoIG des Bundes. Sie umschreibt, wie sich die für 
das Erheben, Nachführen und Verwalten der einzelnen Geobasisdatensätze zuständige Stelle 
bestimmt. Die zuständige Stelle ist die eigentliche «Datenherrin». Sie hat die Verfügbarkeit der 
Daten zu gewährleisten (§ 6) und sie hat die Kosten für das Erheben, Nachführen und Verwalten 
der Geobasisdaten zu tragen. 

Im Katalog der Geobasisdaten (Anhang zur vorgesehenen Kantonalen GeoIV) wird die zustän-
dige Stelle aufgeführt werden. 

§ 6 Gewährleistung und Verfügbarkeit 

Die Bestimmung entspricht Artikel 9 GeoIG des Bundes. Die zuständige Stelle gemäss § 6 ist da-
für verantwortlich, dass die Geobasisdaten nachhaltig verfügbar sind. Das heisst, dass die Daten 
so aufzubewahren sind, dass Bestand und Qualität erhalten bleiben und einer aktiven Nutzung 
zugänglich sind. Dabei sollen nicht nur die jeweils aktuellen Datenbestände verfügbar sein, son-
dern auch definierte ältere Zustände. Die Archivierung und Historisierung müssen deshalb gere-
gelt werden. 

Archivierung bedeutet, das «periodische Erstellen von Kopien des Datenbestandes und deren 
dauerhafte und sichere Aufbewahrung» (Art. 2 Bst. c GeoIV). Die Archivierung zielt darauf, Ko-
pien kompletter Datenbestände zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erstellen und langfristig 
aufzubewahren und verfügbar zu halten. 

Bei der Historisierung geht es darum, die Entwicklung des Inhalts der Geobasisdaten nachvoll-
ziehbar zu machen. Das „Festhalten von Art, Umfang und Zeitpunkt einer Änderung von Ge-
obasisdaten“ (Art. 2 Bst. b GeoIV) ist dort von Bedeutung, wo die Daten rechtliche Auswirkun-
gen haben. Jeder rechtlich erhebliche Zustand muss innert nützlicher Frist und mit vertretbarem 
Aufwand rekonstruiert werden können, z. B. in Form von Mutationsprotokollen. Damit ist nicht 
gemeint, dass es möglich sein muss, jeden beliebigen Zustand auf Knopfdruck herzustellen. Die 
Erläuterungen zu Artikel 12 Bst. GeoIV führen dazu Folgendes aus: „Diese Regelungen erfor-
dern in den meisten Fällen keine umfangreichen zusätzlichen Arbeiten. Bereits heute sind für 
die allermeisten Daten Dokumente zu früher geltenden Rechtszuständen vorhanden. Es geht 
damit bei der Historisierung insbesondere auch darum, bereits vorhandene historisierte (archi-
vierte) Daten nicht wegzuwerfen oder zu löschen.“ Im gleichen Sinn wird auch die Regelung des 
Regierungsrates lauten. 
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2.2 Zugang und Nutzung 

§ 7 Grundsatz 

Ziel der Geoinformationsgesetzgebung ist, durch einen vereinfachten Datenaustausch ein best-
mögliches Angebot, transparente Preise und eine grösstmögliche Nutzung der Geoinformatio-
nen zu erreichen (vgl. die Zweckbestimmung in § 2). Die vorhandenen Daten sollen deshalb 
möglichst uneingeschränkt zur Verfügung stehen.  

Das Datenschutzrecht gilt unabhängig vom Geoinformationsgesetz. Es werden deshalb im kan-
tonalen Geoinformationsgesetz keine Vorschriften integriert. 

§ 8 Einschränkung 

§ 8 hält als Grundsatz fest, dass Geodaten öffentlich sind. Vorbehalten bleiben abweichende ge-
setzliche Bestimmungen und wenn überwiegende öffentliche oder private Interessen einer Ver-
öffentlichung entgegenstehen. 

Dem Regierungsrat wird die Kompetenz erteilt, diese Interessenabwägung vorzunehmen. Ana-
log dem Bundesrecht wird allen Geobasisdaten des kantonalen Rechts eine bestimmte Zugangs-
berechtigungsstufe zugeteilt und in einem Anhang zur Ausführungsverordnung aufgeführt 
werden. Mit einem entsprechenden Attribut werden die Daten als „frei zugänglich“, als „be-
schränkt zugänglich“ bzw. als „nicht zugänglich“ bezeichnet (Hinweis auf Öffentlichkeit von 
Katasterdaten). 

§ 9 Austausch unter Behörden 

Geodaten sind für die Erfüllung vieler öffentlicher Aufgaben von zentraler Bedeutung. Ein ein-
facher Austausch dieser Daten zwischen allen Behörden und Werkeigentümern innerhalb des 
Kantons ist daher ein vom kantonalen GeoIG ausdrücklich verfolgtes Ziel (§ 2). 

§ 10 Gebühren 

Gegenstand der Gebührenerhebung bilden die Geobasisdaten in der Zuständigkeit des Kantons 
und der Einwohnergemeinden. 

Die Nutzung und der Download der im kantonalen Geodienst veröffentlichten Geobasisdaten 
erfolgen kostenlos, Bearbeitungsgebühren können erhoben werden. Zukünftig würde diese Re-
gelung auch die Nutzungsplandaten der Einwohnergemeinden betreffen, sowie die Abgabe von 
Daten des ÖREBK. Der Gebührentarif (GT, BGS 615.11) muss in Zusammenhang mit dem Be-
schluss über das GeoIG mit einem § 64quater ergänzt werden. Diese Bestimmung soll einen Gebüh-
renrahmen von 1‘000 bis 10‘000 Franken für die Bearbeitung von Geobasisdaten setzen. Die An-
passung des Gebührentarifs erfolgt im Rahmen eines separaten Beschlusses. Für die Abgabe von 
Leitungskatasterdaten durch die Einwohnergemeinden oder beauftragte Dritte sollen keine 
Vorgaben für die Gebührenregelung gemacht werden. Dies eröffnet Privaten Handlungsspiel-
raum bei der Gestaltung der Geschäftsmodelle bzw. den Einwohnergemeinden eine Deckung 
des entstehenden Bearbeitungsaufwandes. 

2.3 Leitungskataster 

§ 11 Grundsatz 

§ 11 ermöglicht es den Einwohnergemeinden von Werkeigentümern, welche nicht durch Bun-
desrecht oder kantonales Recht zur Führung eines Leitungskatasters verpflichtet werden, Werk-
informationen - insbesondere über die Lage der Leitungen - einzufordern. Die Regierung be-
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schliesst die hierzu anzuwendenden technischen Normen auf dem Verordnungsweg (aktuell SIA 
405).  

Zu beachten ist, dass der Leitungskataster bezüglich Komplexität, Zuverlässigkeit und Rechts-
wirkungen (vgl. Art. 17 GeoIG) nicht mit dem ÖREB-Kataster zu vergleichen ist. Der Leitungska-
taster informiert lediglich über das Vorhandensein und die (ungefähre) Lage der Leitungen, ins-
besondere um bei einem Bauvorhaben Beschädigungen vermeiden zu können. Die Einwohner-
gemeinde wird zwar bestrebt sein, dass der Kataster zuverlässig und lückenlos ist, fehlende oder 
fehlerhafte Angaben von Leitungseigentümerinnen und -eigentümern können ihr indessen 
nicht angelastet werden. Die Nutzerinnen und Nutzer werden über die Qualität, die Aktualität 
und die Vollständigkeit der Daten sowie über den erlaubten Verwendungszweck informiert 
werden müssen. Leitungskataster gemäss diesem Gesetzesentwurf beziehen sich nicht auf die 
private Detailerschliessung einzelner Grundstücke (insb. Werkleitungen innerhalb von Industrie-
anlagen). 

3. Organisation 

§ 12 Aufgaben des Kantons 

§ 13 Aufgaben der Einwohnergemeinden 

§ 14 Aufgaben der Werke 

Die Aufgaben von Kanton, Einwohnergemeinden und der Werke ergeben sich grundsätzlich aus 
ihren Zuständigkeiten.  

Die kantonale Zuständigkeit zur Sicherstellung von Verwaltung und Zugang zu kommunalen 
Nutzungsplandaten ergibt sich aus folgenden Gründen: 

– Mit der Genehmigung der Nutzungspläne durch die Regierung und dem Eintritt ih-
rer Rechtskraft mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses im Amtsblatt, verfü-
gen die kantonalen Behörden bereits heute alleine über die originäre Übersicht über 
den Rechtszustand der Nutzungsplanung im Kanton. Der kantonalen Verwaltung 
kommt demnach auch im künftigen elektronischen Zeitalter eine zentrale Rolle bei 
Verwaltung und Zugang der Nutzungsplandaten zu. 

– Analog zur heutigen Regelung wird der Kanton auch die digitalen Pläne als ge-
nehmigt „Stempeln“ und mit diesem Vermerk wie bisher zusätzlich den Einwohner-
gemeinden als Planungsträger und Datenherren zur weiteren Verwendung und Abga-
be zustellen. 

§ 15 Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 

Artikel 16–18 des GeoIG des Bundes regeln die Grundzüge des neu eingeführten ÖREB-
Katasters, einer Verbundaufgabe von Bund, Kanton und Einwohnergemeinden. Mit Erlass der 
ÖREBKV sind 17 Geobasisdatensätze, die für die Immobilienbewirtschaftung besonders wichtige 
Informationen enthalten, festgesetzt worden (vgl. Anhang 1 zur GeoIV). Für 10 Datensätze ist 
der Bund zuständig (Projektierungszonen und Baulinien für Eisenbahnanlagen und Flughäfen, 
Luftfahrthinderniskarte usw.). Der Kanton bzw. die Einwohnergemeinden sind für folgende 
Themen zuständig: 

– Nutzungsplanung (Identifikator-Nr. 73 [gemäss Anhang 1 zur GeoIV], zuständig: 
Einwohnergemeinden) 

– Kataster der belasteten Standorte (Nr. 116, Kanton) 
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– Grundwasserschutzzonen (Nr. 131, Einwohnergemeinden im Rahmen der Nut-
zungsplanung) 

– Grundwasserschutzareale (Nr. 132, Kanton, im Rahmen kantonaler Nutzungspla-
nungen ) 

– Lärmempfindlichkeitsstufen (Nr. 145, Einwohnergemeinden, im Rahmen der Nut-
zungsplanung) 

– Waldgrenzen (angrenzend an Bauzonen) (Nr. 157, Kanton) 

– Waldabstand (Nr. 159, Einwohnergemeinden). 

Gemäss Artikel 16 Absatz 3 GeoIG kann der Kanton zusätzliche eigentümerverbindliche Geoba-
sisdaten zum Gegenstand des Katasters erklären. Analog zum Bund soll dafür der Regierungsrat 
zuständig sein. 

Aufgrund der zahlreichen offenen Fragen bei der Umsetzung des ÖREBK (Schnittstellen, Stel-
lenwert der Beglaubigung des Auszugs), die im Rahmen der ersten Etappe der Einführung mit 
den Pilotkantonen geklärt werden sollen, soll auf eine konkrete Regelung auf Stufe Gesetz im 
Kanton Solothurn verzichtet werden. Vorgesehen ist - wie in anderen Kantonen auch - eine De-
legationsnorm, die dem Regierungsrat die Kompetenz für entsprechende Ausführungsvorschrif-
ten gibt. Diese sollen gestützt auf die Erfahrungen in den Pilotkantonen erarbeitet werden. 
Wenn der ÖREB-Kataster, wie vom Bund als Option vorgesehen, auch als Publikationsorgan und 
Auflageort genutzt werden soll, müssten die kantonalen Bestimmungen über die öffentliche 
Publikation auf Gesetzesstufe angepasst werden. 

II. Fremdänderungen 

a. Das Gesetz über die Einführung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 
4. April 19541) wird wie folgt geändert: §§ 250 Abs. 6 und 250bis sind aufgehoben. § 250 
Abs. 3 wird geändert. 

Die neue im kantonalen GeoIG enthaltenen gesetzlichen Grundlagen für die kostenlo-
se Abgabe von Geobasisdaten (§ 10 Gebühren) ersetzen die bisherige Regelung von § 
250 EG ZGB.  

Die weitgehende Delegationsnorm an die Regierung für die Gestaltung des Umgangs 
mit geografischen Informationen (§250bis) wird mit vorliegendem GeoIG-SO ersetzt. 

§ 250 Abs. 3 EG ZGB wird aus folgendem Grund geändert: Im Rahmen der Erarbeitung 
der VaV-SO wurde erkannt, dass § 250 Abs. 3 EG ZGB mit der Bestimmung, dass der 
Regierungsrat die Zuständigkeiten und Verfahren regeln kann, spezifiziert werden 
muss. So soll der Nachführungsgeometer oder die Nachführungsgeometerin auch in 
jenen seltenen Fällen, in welchem die amtliche Vermessung ausserhalb der laufenden 
Nachführung mit Wirkung auf das Eigentum verändert wird, als Behörde wirken. Sol-
che Fälle ergeben sich allenfalls mit der Einführung des vom Bund vorgeschriebenen 
neuen Koordinatensystems (Rahmenbezugswechsel). Diese Einführung kann dazu füh-
ren, dass bei der Berechnung der Parzellenflächen gegenüber heute Differenzen von 
einem Quadratmeter entstehen. Der rechtsgenügliche Verkehr mit von solchen Fällen 
betroffenen Grundeigentümern und Grundeigentümerinnen soll Fachpersonen über-
tragen werden. Allfällige Einsprachen gegen ihre Entscheide soll das für die amtliche 

 _______________  

) GS BGS 211.1. 
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Vermessung zuständige Bau- und Justizdepartement behandeln. Die Ergänzung von 
§ 250 Abs. 3 EG ZGB soll gleichzeitig mit dem vorliegenden GeoIG-SO beschlossen wer-
den. 

b. Das Planungs- und Baugesetz vom 3. Dezember 19781) wird wie folgt geändert: § 9bis 
wird aufgehoben. Das vorliegende kantonale GeoIG ist neu Grundlage für den Aus-
tausch von elektronischen Zonendaten von Einwohnergemeinden zum Kanton (§ 12). 

6. Rechtliches 

Beschliesst der Kantonsrat das Gesetz mit weniger als zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, 
unterliegt dieses dem obligatorischen Referendum (Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe d der Kan-
tonsverfassung, KV2)). 

7. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem Beschlussesentwurf zuzustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Esther Gassler 
Frau Landammann 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

 

Verteiler KRB 

Bau- und Justizdepartement (2) 
Bau- und Justizdepartement, Rechtsdienst (10) 
Amt für Geoinformation 
Amt für Raumplanung (3) 
Amt für Umwelt (8) 
Amt für Verkehr und Tiefbau 
Finanzdepartement 
Kantonale Finanzkontrolle 
Volkswirtschaftsdepartement 
Amt für Landwirtschaft 
Amt für Einwohnergemeinden 
Staatskanzlei (Eng, Stu, Rol) (3) 
Parlamentsdienste 
GS, BGS 

 ________________  

1) BGS 711.1. 
2) BGS 111.1. 



[Geschäftsnummer]

Geoinformationsgesetz (GeoIG)

Vom [Datum]

Der Kantonsrat von Solothurn
Gestützt auf Artikel 8 und Artikel 46 des Bundesgesetzes über Geoinforma-
tion vom 5. Oktober 20071) sowie Artikel 118 und 119 der Verfassung des 
Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19862)

nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 
23. April 2013 (RRB Nr. 2013/712)

beschliesst:

I.

1. Allgemeine Bestimmungen

§  1 Gegenstand
1 Das vorliegende Gesetz regelt
a) den Vollzug des Geoinformationsrechts des Bundes;
b) die Erhebung,  die Nachführung, die Verwaltung und den Zugang 

von Geobasisdaten des kantonalen Rechts;
c) die Verwaltung und den Zugang zu kommunalen Nutzungsplänen;
d) die Leitungskataster.

§  2 Zweck
1 Das Gesetz bezweckt, dass Geodaten unter Wahrung berechtigter Interes-
sen Dritter den Behörden des Kantons und der Einwohnergemeinden so-
wie der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Wissenschaft für eine breite 
Nutzung, nachhaltig, aktuell, einfach, in der erforderlichen Qualität und 
zu angemessenen Kosten zur Verfügung gestellt werden.

1) SR 510.62.
2) BGS 111.1.

1
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2. Grundsätze

2.1. Erheben, Nachführen und Verwalten

§  3 Geobasisdatenkatalog
1 Der Regierungsrat bezeichnet  in einem Katalog die Geobasisdaten des 
kantonalen Rechts durch Verordnung.
2 Er legt die jeweilige Zugangsberechtigung fest und macht Vorgaben zur 
Art der Veröffentlichung, soweit dies zum Schutz privater und öffentlicher 
Interessen erforderlich ist.
3 Er erlässt Vorschriften über die qualitativen und technischen Anforderun-
gen.
4 Er strebt dabei eine Harmonisierung mit den Geobasisdaten des Bundes-
rechts an und übernimmt soweit möglich und sinnvoll die Regelungen des 
Bundesrechts.

§  4 Geometadaten
1 Zu den Geobasisdaten des kantonalen Rechts müssen Geometadaten ge-
führt und zentral zugänglich gemacht werden.

§  5 Zuständigkeit
1 Die Zuständigkeit für das Erheben, Nachführen und Verwalten der Geo-
basisdaten richtet sich nach der Fachgesetzgebung.
2 Fehlen  entsprechende  Vorschriften,  so  liegt  die  Zuständigkeit  bei  der 
Fachstelle des Kantons oder der Gemeinde auf deren Sachbereich sich die 
Geobasisdaten beziehen.
3 Zuständig für die Erhebung, Nachführung und Verwaltung der Geometa-
daten ist die Fachstelle, die für die Erhebung und Nachführung der ent-
sprechenden Geobasisdaten zuständig ist.

§  6 Gewährleistung und Verfügbarkeit
1 Die für das Erheben, Nachführen und Verwaltung zuständige Fachstelle 
gewährleistet die nachhaltige Verfügbarkeit der Geobasisdaten.
2 Der  Regierungsrat  regelt  die  Historisierung  und  die  Archivierung  der 
Geobasisdaten des kantonalen Rechts durch Verordnung.

2.2. Zugang und Nutzung

§  7 Grundsatz
1 Die Geobasisdaten sind öffentlich zugänglich und können von jeder Per-
son frei genutzt werden, sofern Bundes- oder kantonales Recht keine ab-
weichenden  Bestimmungen  enthält  und  keine  überwiegenden  öffentli-
chen oder privaten Interessen entgegenstehen.
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§  8 Einschränkung
1 Bevor der Regierungsrat Geobasisdaten mittels direktem elektronischen 
Zugriff als öffentlich erklärt, prüft er die daraus entstehenden möglichen 
Auswirkungen  auf  die  Betroffenen.  Er  schränkt  Zugangsberechtigun-
gen durch Verordnung ein oder kann die Abgabe von Bedingungen und 
Auflagen abhängig machen, soweit dies zum Schutz privater oder öffentli-
cher Interessen erforderlich ist.

§  9 Austausch unter Behörden
1 Die Behörden des Kantons und der Einwohnergemeinden gewähren sich 
gegenseitig einfachen und direkten Zugang zu Geobasisdaten, soweit sie 
diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

§  10 Gebühren
1 Für den Zugang zu Geobasisdaten bzw. für deren Nutzung sind folgende 
Grundsätze massgebend:
a) Die Nutzung von kantonalen Geodiensten, Geobasisdaten in kanto-

naler Zuständigkeit sowie von kommunalen Nutzungsplänen ist kos-
tenlos. Für bei der Aufbereitung anfallenden Aufwand können Ge-
bühren erhoben werden.

b) Für die Abgabe von Geobasisdaten zwischen Kanton und Einwoh-
nergemeinden,  zwischen  Einwohnergemeinden  sowie  zwischen 
Werkeigentümern, Kanton und Einwohnergemeinden werden keine 
Gebühren erhoben.

c) Die Einwohnergemeinden sind frei in der Gestaltung der Gebühren-
regelung gegenüber Dritten.

2.3. Leitungskataster

§  11 Grundsatz
1 Die Einwohnergemeinden können die Leitungseigentümer verpflichten, 
einen Leitungskataster zu führen und ihnen zur Verfügung zu stellen.
2 Die Führung von Leitungskatastern erfolgt im ganzen Kanton einheitlich 
gemäss den anerkannten Normen.
3 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung das Datenmodell.

3. Organisation

§  12 Aufgaben des Kantons
1 Der Kanton stellt die Erhebung, Nachführung, Verwaltung und den Zu-
gang der Geobasisdaten in seinem Zuständigkeitsbereich sowie die Verwal-
tung und den Zugang zu kommunalen Nutzungsplänen sicher.

§  13 Aufgaben der Einwohnergemeinde
1 Die Einwohnergemeinden können eine Geodateninfrastruktur für Geoba-
sisdaten nach kommunalem Recht und insbesondere auch Leitungskataster 
betreiben.
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§  14 Aufgaben der Werke
1 Die Werke stellen Erhebung, Nachführung, Verwaltung und den Zugang 
der Geobasisdaten in ihrem Zuständigkeitsbereich sicher, soweit sie durch 
Bundesrecht, durch kantonales Recht oder kommunales Recht verpflichtet 
werden. 

§  15 Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
1 Der Regierungsrat erlässt durch Verordnung Ausführungsbestimmungen 
zum Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen gemäss 
Art. 16 des Bundesgesetzes über die Geoinformation vom 5. Oktober 2007.
2 Er legt fest, welche Geobasisdaten des kantonalen Rechts Gegenstand des 
Katasters sind.
3 Er regelt durch Verordnung die Einzelheiten des Verfahrens, der Organi-
sation, des Zugangs und der Publikation.

II.
1.
Der Erlass Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches vom 4. April 19541) (Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt geändert:

§  250 Abs. 3 (geändert), Abs. 6 (aufgehoben)
3 Der Regierungsrat regelt die Vermarkung und die amtliche Vermessung, 
die  Erstellung  des  Basisplans,  die  Vermarkung  der  Hoheitsgrenzen,  die 
Nachführung der amtlichen Vermessung und die geografischen Namen in 
einer Verordnung.  Er kann auch die Zuständigkeiten und Verfahren re-
geln. Er kann den Nachführungsgeometer oder die Nachführungsgeomete-
rin als Vermessungsbehörde bezeichnen, welche über Einsprachen gegen 
die amtliche Vermessung entscheidet. Gegen solche Entscheide kann beim 
zuständigen Departement Beschwerde erhoben werden.
6 Aufgehoben.

§  250bis

Aufgehoben.

2.
Der Erlass Planungs- und Baugesetz vom 3. Dezember 19782) (Stand 1. Janu-
ar 2012) wird wie folgt geändert:

§  9bis

Aufgehoben.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

1) BGS 211.1.
2) BGS 711.1.
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IV.
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Solothurn, ... Im Namen des Kantonsrates
 
Susanne Schaffner
Präsidentin
 
Fritz Brechbühl
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.

5


